41  Deutsche Golddiskontbank





Am 19. März 1924 wird per Gesetz die Deutsche Golddiskontbank mit privatem Kapital und unabhängig von der Reichsregierung errichtet.


Sie hat das Recht, auf Pfund Sterling lautende Noten bis zu einem Gesamtbetrag von 5 Mio. Pfund Sterling auszugeben. Die Noten sind nicht gesetzliches Zahlungsmittel.


Während der Dauer des Notenausgaberechts der Deutschen Golddiskontbank darf Banken, die ein Notenausgaberecht zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes nicht besitzen, ein solches Recht nicht erteilt werden.





Die Gewährung von Krediten an irgendwelche Finanzverwaltungen des Reiches sind untersagt.





Eine sehr große Anzahl von HGB-Vorschriften finden keine Anwendung. Sie unterliegt den gesetzlichen Vorschriften für Aktiengesellschaften nur insoweit, wie in der Satzung der Bank nicht etwas anderes bestimmt wird.





Sämtliche an der Verwaltung und Geschäftsführung der Bank sowie an der Aufsicht beteiligten Personen sind verpflichtet, über alle Geschäfte Schweigen zu bewahren. Entgegenstehende Bestimmungen anderer Gesetze finden auf die Deutsche Golddiskontbank keine Anwendung.





Die interessanteste Frage ist die nach dem Zweck dieser Bank. Denn offensichtlich wurde diese Bank nicht zu normalen Bankzwecken gegründet. 


Was bemerkenswert ist, wird erst aus dem neuen Reichsbankgesetz deutlich, wo unter § 5, Abs. 2 festgelegt wird: „ Die neu auszugebenden Anteilscheine sind ausschließlich in Gold oder Devisen... mit Ausnahme der Anteilscheine, welche gegen die bisherigen Reichsbankanteilscheine oder Aktien der Deutschen Golddiskontbank ausgegeben werden“. 





Damit ist es von großem Interesse, sowohl die Satzung der Deutschen Golddiskontbank, deren Gesellschafter, als auch die Summe der von ihr herausgegebenen Aktien zu kennen.






























































Deutsche Reichsbank





Am 30.8.1924 wird das neue Reichsbankgesetz beschlossen Es löst das Bankgesetz vom 14.3.1874 ab. 


Mit dem neuen Reichsbankgesetz wurde die Inflationszeit beendet, d.h., die Inflation hat zumindest dazu geführt, daß es erforderlich wurde, dieses neue Reichsbankgesetz zu verabschieden, mit dem das Ausland die Finanzhoheit im Deutschen Reiche übernahm.





Und die zentralen Gremien und Positionen dabei waren: der Generalrat, der Reichsbankpräsident und der ausländische Kommissar.





§ 1	Die Reichsbank ist eine private, von der Reichsregierung unabhängige Bank.





§ 2	Sie hat das ausschließliche Recht, Banknoten in Deutschland herauszugeben.


	Daneben haben die Privatnotenbanken in Bayern, Württemberg, Sachsen und Baden bis zu 	einem Gesamtbetrag von 194 Mio. RM ein Ausgaberecht.


	Die Rentenbank darf den Betrag der ausgegebenen Rentenbankscheine nicht erhöhen


	Das der Deutschen Golddiskontbank verliehene Recht der Notenausgabe wird aufgehoben 	(nach insgesamt nur wenigen Monaten!).


 


§ 3	Die Reichsbank ist verpflichtet, ihren gesamten bisherigen Notenumlauf aufzurufen und gegen 	Reichsmarknoten umzutauschen. Eine Billion Mark bisheriger Ausgabe ist durch eine 	Reichsmark zu ersetzen.





§5 	Das Grundkapital beträgt 400 Mio RM, mindestens jedoch 300 Mio RM (gestrichen 13.3.30)


	Die neu auszugebenden Anteilscheine sind ausschließlich in Gold oder Devisen... mit Aus-	nahme der Anteilscheine, welche gegen die bisherigen Reichsbankanteilscheine oder Aktien 	der Deutschen Golddiskontbank ausgegeben werden.


	.. dabei darf das bisherige Grundkapital bis höchstens 100 Mio. Reichsmark in Ansatz ge-	bracht werden.


	Die Anteile werden auf den Namen ausgestellt.





§ 6	Präsident und Mitglieder des Reichsbankdirektoriums müssen deutsche Reichsangehörige 	sein.


	Der Präsident wird vom Generalrat in der Weise gewählt, daß eine Mehrheit von 9 Stimmen 	vorhanden sein muß, der mindestens 6 deutsche Stimmen angehören. (Mehrheit von sieben 	Stimmen)


	Die Abberufung aus wichtigem Grund erfolgt gegenüber dem Präsidenten durch den General-	rat. (Die Abberufung des Präsidenten oder eines Mitglied des Direktoriums bedarf der Be-	stätigung durch den Reichspräsidenten.)





§ 11	Die Generalversammlung ist die Vertretung der Anteilseigner. Jeder Anteilseigner ist in den 	Stammbüchern der Reichsbank eingetragen.





§ 14	Bei der Reichsbank wird ein Generalrat gebildet, bestehend aus 14 Mitgliedern, von denen 	sieben die deutsche Reichsangehörigkeit und je eines die britische, französische, italienische, 	belgische, amerikanische, holländische und schweizerische Staatsangehörigkeit besitzen müs-	sen. (Ersetzt durch: Bei der Reichsbank wird ein Generalrat gebildet, der aus 10 Mitglie-	dern besteht. Die Mitglieder müssen deutsche Reichsangehörige sein.)


§ 15	Der Präsident des Reichsbankdirektoriums ist eines der deutschen Mitglieder und zugleich 	Vorsitzender des Generalrats. (Ersetzt durch: Der Präsident des Reichsbankdirektoriums ist 	eines der Mitglieder und zugleich Vorsitzender des Generalrats).





§18	Der Generalrat faßt seine Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens 10 Stimmen oder mit 	einfacher Stimmenmehrheit, wenn der Präsident und der Kommissar in der Mehrheit inbegrif-	fen sind.


	Der Generalrat faßt Beschlüsse über alle Vorschläge, die ihm von dem Präsidenten und dem 	Kommissar gemacht worden sind...





§ 19	Der Generalrat bestellt eines seiner ausländischen Mitglieder oder einen anderen Ausländer, 	der eine nach § 14 im Generalrat vertretene Staatsangehörigkeit besitzt, zum Kommissar für 	die Notenausgabe. (gestrichen)


	


§ 24	(hinzugefügt: Die Bank ist berechtigt, Aktien der Bank für Internationalen Zahlungsaus-	gleich zu erwerben und zu veräußern sowie die Garantie für die Zeichnung solcher Aktien zu 	übernehmen.)





§ 25	Am Ende eines Geschäftsjahres darf keinerlei Verschuldung des Reiches bei der Bank vor-	handen sein.


	Im übrigen darf die Bank dem Reiche... so wie ausländischen Regierungen weder mittelbar 	noch unmittelbar Kredite einräumen.





§ 26	Bei der Bank wird ein Sonderkonto eingerichtet für die an die Bank abzuführenden Repara-	tionszahlungen.





§ 27	Die An- und Ausfertigung, die Ausgabe, Einziehung und Vernichtung der Banknoten erfolgt 	unter der Kontrolle des Kommissars...


	Der Kommissar ist ermächtigt und seine Aufgabe soll im wesentlichen darin bestehen, die 	Durchführung derjenigen Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung zu gewährleisten, die 	sich auf die Ausübung des Notenausgaberechts und die Erhaltung der Golddeckung für die in 	Umlauf befindlichen Noten beziehen. (komplett ersetzt durch: Die An- und -ausfertigung, die 	Ausgabe, Einziehung und Vernichtung der Banknoten erfolgt unter der Kontrolle des jewei-	ligen Präsidenten des Rechnungshofes des Deutschen Reiches als Kommissar.)








Der kursive Text entspricht den Änderungen des Bankgesetzes, wie sie am 23. März 1930 vorgenommen wurden.


Am 11. März 1930 wurde Dr. Schacht ab- und Luther zum neuen Reichsbankpräsidenten gewählt.





Zuvor, am 7. Juni 1929 wurde ein neuer Plan zur Ablösung des Dawes-Planes von 1924 verabschiedet und von deutscher Seite durch den Reichsbankpräsidenten Dr. Hjalmar Schacht unterzeichnet.





Am gleichen Tag, an dem die Änderungen des Bankgesetzes in Kraft traten, vom 19.3.1930, trat auch das Gesetz über das deutsch-amerikanische Schuldenabkommen in Kraft. Darin wird insgesamt ein Zahlungsplan über 2 Mrd. Reichsmark bis zum Jahre 1981 vereinbart. In ihm werden den Vereinigten Staaten Ansprüche, sowohl aus einem Abkommen vom 10.8.1922, als auch zur Kostenerstattung für seine Besatzungsarmee, abgegolten. 





Die Schuldverschreibungen werden von der Reichsschuldenverwaltung unterzeichnet.





Der Reichsbankpräsident Luther führte nach seiner Abwahl am 16.3.1933 u.a. folgendes aus: „Die noch bestehende internationale Bindung des Bankgesetzes (also incl. der Änderungen vom 23.3.1930) hat sich als ein Hindernis für eine echte, in der Volksüberzeugung verwurzelte Unabhängigkeit des deutschen Noteninstituts erwiesen.“


In der gleichen Sitzung vom 16.3.1933 hatte der Generalrat der Reichsbank Dr. Hjalmar Schacht als neuen Präsidenten des Reichsbankdirektoriums gewählt.
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